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§ 11
Haftung

1. Der CKC haftet seinen Mitgliedern gegenüber
nur für Vorsatz.

2. Für die Einlagerung von Sportgeräten und
Zubehör auf dem CKC-Gelände und in der
Bootshalle trägt der CKC keine Haftung. Er
soll jedoch für die darin eingelagerten Boote
und das Zubehör eine Versicherung
abschließen. Die näheren Einzelheiten regelt
die Bootshallenordnung.

3. Bei Anmietung eines Fahrzeuges zu
Vereinszwecken ist eine Vollkasko-
Versicherung mit einer Selbstbeteiligung bis
zu € 325,00 sowie eine Insassen- und
Unfallversicherung abzuschließen.

§ 12
Beschlußfassung

Die Geschäftsordnung und Anlage sind beschlossen am
07.03.2001.





Ehrenordnung
„Silberne Ehrennadel“

Die „Silberne Ehrennadel“ wird verliehen:

I. a) bei einer Mitgliedschaft mit Vollendung
   des 25. Mitgliedsjahres.

Die Anwartschaft beginnt:

1. bei Erwachsenen mit dem Tag der Aufnahme;

2. bei erwachsenen Familienmitgliedern mit
dem Tag der Aufnahme;

3. bei Jugendlichen mit dem Tag der
Aufnahme, jedoch nicht vor dem 10.
Lebensjahr;

4. bei Kindern, die vom 1. Lebensjahr an als
Familienmitglied geführt werden, mit
Beginn des 7. Lebensjahres.

5. Mitgliedschaft/Sonderregelung (siehe
Schlussbestimmung)

Die „Silberne Ehrennadel“ kann verliehen werden:

II. a) an Mitglieder vor Vollendung des 25.
   Mitgliedsjahres, wenn diese besonders
   verdienstvoll für den Club tätig waren.



Durchführungsbestimmungen

Zu I a) Die Verleihung erfolgt durch den
  geschäftsführenden Vorstand nach
  Überprüfung der Rechtmäßigkeit über die
  Dauer der Mitgliedschaft. Die Verleihung
  ist im Sitzungsprotokoll zu beurkunden.

Zu II a) Die Verleihung erfolgt auf Vorschlag des
  geschäftsführenden Vorstandes oder des
  Beirats, der in geheimer Abstimmung mit ¾
  Stimmenmehrheit der anwesenden
  geschäftsführenden Vorstands- und
  Beiratsmitglieder darüber entscheidet.
  Die Verdienste des zur Ehrung anstehenden
  Mitglieds sind dabei schriftlich zu
  würdigen und dem Sitzungsprotokoll als
  Anlage beizuordnen.

„Goldene Ehrennadel“

Die „Goldene Ehrennadel“ wird verliehen:

I. a) bei ununterbrochener Mitgliedschaft mit
   Vollendung des 50. Mitgliedsjahres.

Die Anwartschaft beginnt:

Siehe „Silberne Ehrennadel“ unter I a) Ziffer
1 – 5

Die „Goldene Ehrennadel“ kann verliehen werden:

II. a) an Mitglieder vor Vollendung des 50.
   Mitgliedsjahres, wenn diese besonders
   verdienstvoll für den Club tätig waren
   oder mindestens 10 Jahre lang ununter-
   brochen verdienstvoll dem Vorstand
   (geschäftsführender oder erweiterter
   Vorstand) angehört haben.



Durchführungsbestimmungen

Zu I)    Die Verleihung erfolgt durch den
   geschäftsführenden Vorstand nach
   Überprüfung der Rechtsmäßigkeit über die
   Dauer der Mitgliedschaft. Die Verleihung
   ist im Sitzungsprotokoll zu beurkunden.

Zu II a)    siehe bei „Silberner Ehrennadel“

Ehrenmitgliedschaft

Die „Ehrenmitgliedschaft“ verbunden mit der „Goldenen
Ehrennadel“ kann in Sonderheit zu Ziffer I. a)
verliehen werden:

I. Personen, die sich um den Club oder um den
Kanusport allgemein besonders verdient
gemacht haben, können auf Vorschlag des
Vorstandes oder von Mitgliedern in der
Jahreshauptversammlung mit ¾ Mehrheit der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
durch geheime Wahl zum Ehrenmitglied ernannt
werden.

II. Ehrenmitglieder sind von der Zahlung des
Grundbeitrages für ordentliche Mitglieder
befreit.

„Ehrenvorsitzender“

Die Wahl zum „Ehrenvorsitzenden“ kann erfolgen:

I. auf Antrag des geschäftsführenden Vorstandes
oder des Beirats, der mit einfacher
Stimmenmehrheit der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder den
Wahlvorschlag der Jahreshauptversammlung
zuleitet.



II. Die zur Ehrung stehende Person muß mindestens
10 Jahre dem Vorstand angehört haben und
innerhalb dieser Zeit mindestens 5 Jahre im
geschäftsführenden Vorstand tätig gewesen
sein. Während dieser Zeit muss sie sich
besonders verdienstvoll für den Club
eingesetzt haben. Zum Zeitpunkt der Wahl darf
sie nicht dem geschäftsführenden Vorstand
angehören.

III. Die Jahreshauptversammlung hat die Ernennung
zum Ehrenvorsitzenden in geheimer Wahl mit ¾
Stimmenmehrheit zu beschließen.

IV. Ehrenvorsitzende sind von der Zahlung des
Grundbeitrages für ordentliche Mitglieder
befreit.

Schlußbestimmungen:

a) Mitgliedschaft/Sonderregelung

Für die Festsetzung der Clubzugehörigkeit wird
festgelegt, dass die zwischen einem Austritt
und späteren Wiedereintritt liegende Zeit nicht
als ruhende Mitgliedschaft angesehen wird.
Somit setzt sich die Gesamtzeit der
Mitgliedschaft aus dem 1. Zeitraum bis zum
Austritt und dem 2. Zeitraum ab Wiedereintritt
zusammen.

b) Neben den in der Ehrenordnung festgelegten
Ehrennadeln ist eine entsprechende Urkunde
auszuhändigen.



c) Alle erfolgten Ehrungen werden mit dem Tage
nichtig, an dem Träger von Ehrennadeln
rechtskräftig entsprechend den Bestimmungen der
geweils gültigen Satzung, von der
Mitgliedschaft gestrichen oder aus dem Club
ausgeschlossen werden.

d) Außerordentliche Ehrungen bleiben dem Vorstand
vorbehalten.





Zeltplatzordnung
1. Das Vereinsgelände des Casseler Kanu-Club 1921

e.V. kann zum Zelten und kurzfristigen
Abstellen von Wohnwagen benutzt werden von:

a) Mitgliedern des DKV
b) Mitgliedern ausländischer Kanu-Verbände
c) Mitgliedern des CKC

2. Jeder Benutzer ist verpflichtet, sich sofort
nach Betreten des Vereinsgeländes bei einer im
Aushang am Bootshaus näher bezeichneten Person,
unter Vorlage eines gültigen Verbandsausweises,
zu melden. Mit seiner Unterschrift im Zeltbuch
des Casseler Kanu-Club 1921 e.V. erkennt der
Benutzer die Zeltplatzordnung an.

3. Das Abstellen von Kraftfahrzeugen auf dem
Vereinsgelände ist nur auf der Abstellfläche
neben der Zufahrtsstraße gestattet.
Kraftfahrzeuge dürfen nicht auf der Rasenfläche
abgestellt werden. Kraftfahrzeuge und Wohnwagen
dürfen nicht auf dem Sattelplatz abgestellt
werden. Das Befahren zum Be- und Entladen ist
kurzfristig gestattet, auftretende Schäden sind
vom Verursacher zu beseitigen. Wohnmobile sind
wie Wohnwagen zu behandeln. Wohnwagen und
Wohnmobile sind im Winter von der Rasenfläche
zu entfernen. Über Ausnahmen entscheidet der
Vorstand.

4. Alle Anlagen sind pfleglich zu behandeln und
stets ordentlich und sauber zu halten. Der
Besucher haftet für von ihm verursachte
Beschädigungen. Der Casseler Kanu-Club 1921
e.V. kann die Wiederherstellung in den
ordnungsgemäßen Zustand auf Kosten des
Verursachers vornehmen lassen. Eltern haften
für ihre Kinder.



5. Offene Feuer sind nur an der dafür
vorgesehenden Stelle, mit Zustimmung des
Vorstandes, gestattet.

6. Zur Schonung des Rasens muß jedes Zelt nach
spätestens 8 Tagen umgestellt werden.

7. Das Mitbringen von Tieren ist grundsätzlich
nicht gestattet.

8. Übernachtungsgebühren sind laut gesondertem
Aushang zu entrichten. Mitglieder des CKC
werden von den Gebühren befreit.

9. Die Elektroanschlüsse sind nur für Beleuchtung
bzw. Caravan-Kühlschränke vorgesehen.
Elektrische Heizer oder andere Geräte dürfen
nicht betrieben werden.

10.Vereinsmitglieder, die das Vereinsgelände als
   Dauercamper nutzen, entrichten eine jährliche

Kostenpauschale; diese wird vom Vorstand
ermittelt und festgesetzt. Mitglieder, die nur
tageweise das Vereinsgelände nutzen, brauchen
diese Pauschale nicht zu zahlen.

11.Dauercamper müssen Vereinsmitglieder sein.

12.Die Dauercamper verpflichten sich, den
Campingplatz in einem gepflegten Zustand zu
halten. Dazu gehören auch gärtnerische Arbeiten
auf dem übrigen Vereinsgelände.

13.Jegliche Haftung für Personen- und Sachschäden,
die durch die Vereinsgeländebenutzung
entstehen, wird ausdrücklich abgelehnt.



Bootshallenordnung
1. Es ist Aufgabe aller Mitglieder dafür Sorge zu

tragen, dass die Bootshallen stets sauber und
ordentlich aufgeräumt sind.

2. Grundsätzlich ist es nicht erlaubt, dass

a) in den Bootshallen geraucht wird,
b) Fahrzeuge in den Bootshallen

untergestellt werden, die mit Benzin oder
ähnlichen Mitteln angetrieben werden –
Tanks von Bootsmotoren sind zu entleeren!

c) Behälter mit leicht brennbarem Material
(Benzin, Spiritus, etc.) in den
Bootshallen untergestellt werden,

d) offenes Feuer oder Licht in den
Bootshallen benutzt wird.

3. Fahrräder dürfen nur dort abgestellt werden, wo
sich keine Boote befinden.

4. Überflüssiges Material ist aus den Bootshallen
zu entfernen.

5. Die Bootsplätze sind von den Inhabern sauber zu
halten.

6. Bootszubehör, wie Kissen, Paddel, etc. sind von
den Mitgliedern im Boot selbst oder im Schrank
aufzubewahren. Umherliegende Teile dieser Art
werden vom Bootshauswart in Verwahrung
genommen.

7. Vereinseigenes Zubehör von Booten, wie Paddel,
Stemmbretter, Kissen, etc. sind in den dafür
vorgesehenen Ständern abzustellen.



8. Alle Boote sind nach Benutzung in jedem Fall
abzutrocknen, um zu vermeiden, dass das
darunter liegende Boot beschmutzt wird.

9. Die Einlagerung eines jeden Bootes ist dem
Vorstand zu melden. Der Bootshauswart weist
dann dem Bootseigner einen entsprechenden
Bootsplatz an. Auf vorschriftsmäßige
Bezeichnung der Boote ist zu achten.

10. Grundsätzlich ist es nicht erlaubt, sich
eigenmächtig einen Bootsplatz zu suchen und zu
belegen oder zum Nachteil anderer, ohne
Rücksprache mit dem Bootshauswart, Bootsplätze
zu tauschen.

11. Dasselbe gilt sinngemäß für die Schränke der
Mitglieder.

12. Die Entfernung eines Bootes aus der Bootshalle
kann im Rahmen der Satzung durch das Mitglied
erfolgen, nur muß dies dem Vorstand schriftlich
mitgeteilt werden. Unterbleibt diese
Mitteilung, so ist das Mitglied verpflichtet,
den vollen Betrag so lange zu zahlen, bis die
Mitteilung dem Vorstand schriftlich zugegangen
ist. Dies gilt besonders für die Mitglieder mit
zwei oder mehr Bootsplätzen.

13. Eine Ausleihung von Privatbooten ist nur
statthaft, wenn eine Genehmigung des
Bootseigners vorliegt.

14. Vereinseigene Boote können von den Mitgliedern
benutzt werden. Die Eintragung in das in der
Halle 1 liegende Buch muss erfolgen.



15. Jedes Mitglied des Clubs, das die Bootshalle
oder das Grundstück verlässt, hat dafür Sorge
zu tragen, dass die Türen verschlossen sind,
das Licht ausgeschaltet ist und der
Bootshausschlüssel an dem vorgesehenen Platz im
Clubhaus aufgehängt wird.

16. Die zum Bootshallendienst eingeteilten
Mitglieder sind verpflichtet, diesen
Ordnungsdienst wahrzunehmen oder im Falle einer
Verhinderung eine entsprechende Absprache mit
einem anderen Mitglied zwecks Vertretung zu
treffen.

Nach unserer Satzung ist jedes Mitglied
verpflichtet, diese Bootshallenordnung zu
befolgen.

Wer Schäden verursacht, haftet in voller Höhe
des angerichteten Schadens.





Jugendordnung
                 PRÄAMBEL

Der Casseler Kanu-Club 1921 e.V. will die ihm
anvertrauten Jugendlichen an den Kanusport
heranführen und sie zu einer sportlichen und
naturverbundenen Freizeitgestaltung und Pflege des
Vereinslebens motivieren. Die Jugendarbeit soll
von den jungen Menschen selbst organisiert,
gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet
werden. Ihre Arbeit soll auf Dauer angelegt und
überwiegend auf die eigenen Mitglieder
ausgerichtet sein; sie kann aber auch an junge
Menschen gerichtet werden, die nicht Mitglieder
sind. Durch das Vereinsleben werden Anliegen und
Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht
und vertreten.

Der Verein gibt sich, im Bewusstsein der
Verantwortung für die ihm anvertrauten
Jugendlichen, die Jugendordnung.

1. Förderung des Sports als Teil der Jugendarbeit:

a) Einführung in die Zusammengehörigkeit des
Vereinslebens und in das sportliche und
naturverbundene Erlebnis der Wanderfahrt.

b) Erlernen des Umgangs mit dem Boot und der
damit verbundenen Technik. Das Erkennen von
Gefahren auf unseren Gewässern, sowie die
Besonderheit des Wildwassersports.



c) Hinführung zum Leistungssport und der damit
verbundenen Trainingsverpflichtung

d) Ausübung des Ausgleichssports

2. Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und
Jugendorganisationen.

3. Bereitschaft zur Pflege internationaler
Jugendarbeit.

4. Zur Vereinsjugend gehören alle Mitglieder bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr sowie ihre
Jugendleiter.

5. Verantwortlich für die Jugendarbeit ist der
Jugendwart. Dieser wird von den Jugendlichen
gewählt und von der Hauptversammlung bestätigt.
Der Jugendwart ist Mitglied im Gesamtvorstand.

6. Mindestens zweimal im Jahr soll eine
Jugendversammlung durch den Jugendwart einberufen
werden. Sie besteht aus dem Jugendwart und allen
Mitgliedern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der
Vereinsjugend. Die Jugendversammlung wählt den
Jugendwart.

7. Die Jugendversammlung hat mindestens 4 Wochen vor
der Jahreshauptversammlung stattzufinden.

8. Bei Eintritt in den Verein muss die Einwilligung
des Erziehungsberechtigten vorliegen.



9. Bei Ausübung des Kanusports sollte die Vorlage des
Freischwimmerzeugnisses und des Sporttauglich-
keitsattestes erfolgen; diese sollen dem
Jugendwart ausgehändigt werden.

10.Die Jugendordnung ist Anhang der Vereinssatzung;
   diese Satzung ist Grundlage zur Jugendordnung.
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